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Das Bundesministerium fUr Unterri0ht, Kunst und Sport Ubermittelt in 
der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes fUr eine Novelle des 

SchUlerbeihilfengesetzes 1983. Der Entwurf wird unter einem dem Be
gutachtungsverfahren mit einer Begutachtungsfrist bis 31. März 1985 

zugefUhrt. 

Beilagen 

F.d.R.d.A. : 

Wien, am 18. Feber 1985 
Der Bundesminister: 

Dr. MOR1TZ 

A-1014 WIEN, MINORITENPLATZ 5 . POSTFACH 65 l~u<S1 
i 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Sachbearbeiter: MR Dr. JONAK 
Tel.: 6620/2356 DW 

GZ. 12.691/1-I!I/2/85 

Entwurf einer Novelle des Schüler
beihilfengesetzes 1983; 
Begutachtungsverfahren 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 
das Bundesministerium für Justiz 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
das Bundesministerium für Soziale V~rwaltung 
das Bundesministerium fUr Finanzen 
das Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 
die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 

beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Landesschulra:' f1r das Burgenland 
den Landesschulrat für Kärnten 
den Landesschulrat für Niederösterreich 
den Landesschulrat für Oberösterreich 
den Landesschulrat f' ., . ur Salzburg 
den Landesschulrat '" ., 

j, ur Steiermark 
den Landesschulrat "' .. L ur Tirol 
den Landesschulrat .,. .. ... ur Vorarlberg 
den Stadtschulrat :'ür 'r/i en 
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die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Stubenring 12, 1010 Wien 

den Österreichischen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Präsidentenkonfarenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
Marco d'Avianogasse 1, Postfach 258, 1010 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
HOhenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft öffentlicher Dienst, 
Bundessektion Höhere Schule 
Lackierergasse 7, 1090 Wien 

die Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
SChulen, Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten 
sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3. StOCk, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport für die Bundeslahrer an berufsbildenden Schulen und 
Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

den Verband der Professoren Österreichs (VdPÖ) 
Gerlgasse lall, 1030 Wien 

die Vereinigung christlicher Lehrer an den höheren Schulen 
Österreichs, 
z.H. Herrn Bundescbmann Prof. Dr. Erich THALLER 
Laimburggasse 32/26, 8010 Graz 

dia Katholische Lehrerschaft Österreichs 
Stephansplatz 5/1/IV, 1010 Wien 

den EvangeliSChen Lehrerverein in Österreich 
z.H.Herrn Hauptschuloberlehrer Harald KASPER 
Storchgasse 1a, 7503 Großpetersdorf 

den Sozialistischen Lehrerverein Österreichs 
Albertgasse 35, 1080 Wien 

den Freiheitlichen österreichischen Lehrerverband 
Grillparzerstraße 7/7a, 1010 Wien 
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das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturm~traße 2, 1010 Wien 

das Erzbischöfliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Bischöfliche Ordinariat Eisenstadt 
das Bischöfliche Ordinariat St. Pölten 
das Bischöfliche Ordinariat Linz 
das Erzbischöfliche Ordinariat Salzburg 
das Bischöfliche Ordinariat Graz-Seckau in Graz 
das Bischöfliche Ordinariat Gurk in Klagenfurt 
das Bischöfliche Ordinariat Innsbruck in Innsbruck 
das Bischöfliche Ordinariat Feldkirch 

Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 
den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 

Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 
die Altkatholische Kirche Österreichs 

SChottenring 17, 1010 Wien 
die Israelitische Kultusgemeinde 

Bauernfeldgasse 4, 1190 Wien 
den Österreichischen Bundesjugendring 

Am Modenapark 1-2, 1030 Wien 
den Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 

mittleren Schulen Österreichs 
Gesellenhausstraße 15/II, 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternvereine Österreichs 
Spiegelg. 3, 1010 Wien 

den Verband der Elternvereine an den höheren Schulen Wiens 
Postfach 32, 1238 Wien 

den Österreichischen Verband der Elternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen 
Dr. Kar-l- Renner-Ring 1 ,"TO 1 0 Wien 

den Österreichischen Familienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Familienverband Österreichs 
Spiegelg. 3, 1010 Wien 

die Bundesorganisation der Kinderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien 

den Bundes-Schülerbeirat 
Minoritenplatz 5, 1014 Wien 

Das 3undesministerium für Unterricht, Kunst ~nd Sport übermittelt in 
der Anlage den Ent"lurf eines Bundesgesetzes,' :ni':. dem das Schülerbei
hilfengesetz 1983 geändert wi~d. 

Anlaß für die Ausarbeitung des Entwurfes dieser ~ovelle ist der vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung mi':. Schreiben vom 
12. Februar 1985, GZ. 68.159/16-17/85, dem 3egutachtungsverfahren 
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zugeführte Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförde
rungsgesetz 1983 geändert wird. Sowohl die Beihilfen nach dem Stu

dienförderungsgesetz 1983 als auch jene nach dem Schülerbeihilfenge
setz 1983 sind unter anderem von der Bedürftigkeit der Schüler (Stu

denten) abhängig. In beiden Bereichen erfolgt eine Förderung im Zu

sammenhang mit einem Schulbesuch. Daher ist es notwendig, auch die 

Umschreibung der Bedürftigkeit in beiden Gesetzen gleich zu gestal

ten. 

Ober die durch die vorgesehene Anpassung der Bedürftigkeitsrege
lungen des Schülerbeihilfengesetzes 1983 an jene des Studienförde

rungsgesetzes 1983 verbundenen Verbesserungen sind keine weiteren 

Beihilfenerhöhungen vorgesehen, da die letzte Beihilfenerhöhung auf 

Grund der Novellierung des SChülerbeihilfengesetzes 1983 durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 152/1984 ab dem Schuljahr 1984/85 in einem 

sehr bedeutenden Ausmaß erfolgt ist. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport ersucht um 
Stellungnahme bis spätestens 

31. März 1985. 

Sollte bis zu diesem Termin keine Stellungnahme eingelang~ sein, 
darf Bedenkenfreiheit angenommen werden. 

Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zuzuleiten. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wi en, am 18. Fe b er 1985 
Der Bundesminister: 

Dr. MORITZ 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom .....•....••........•.•... , mit dem das 
Schülerbeihilfengesetz 1983 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Artikel II des Schülerbeihilfengesetzes 1983, BGB1.Nr. 455, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 152/1984 wird wie folgt 

geändert: 

1. Die Bezeichnung "Bundesminister fUr Unterricht und Kunst" 

wird jeweil~ durch die Bezeichnung "Bundesminister für Unter~icht, 

Kunst und Sport" ersetzt und grammatikalisch der jeweiligen Bestim

mung angepaßt. 

2. § 3 Abs. 3 lautet: 

"(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 ist fUr die Beurteilung 

der BedUrftigkeit das zu erwartende Jahreseinkommen heranzuziehen, 
wenn nach Ablauf des gemäß Abs. 2 maßgebenden Kalenderjahres durch 
den Tod, eine Schwere Erkrank~~g, die Pensionierung (Berentung) 

eines leiblichen Elternteiles (Wahlelternteiles) wegen Krankheit, 

Unfall oder Erreichung der Altersgrenze oder durch Arbeitslosigkeit 
voraussichtlich eine länger währende Verminderung des Einkommens 

eintreten wird. Das Jahreseinkommen ist aus dem nach dem Todesfall 
(der Pensionierung usw.) zu erwartenden Einkommen zu schätzen." 

3. § 5 Z 2 lautet: 

"2. die Beträge nach den §§ 8, 9, 10, 11, 12, 18 Abs. 1 Z 4 und 

8, 23b, 24 Abs. 4, 27 Abs. 4, 5 und 6, 31 Ahs. 3, ao, 41 
Aos. 3 und 104 des Einkommensteuergesetzes 1972, soweit 
bei der Ermittlung des Einkommens abg~zogen wurden." 
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4. § 7 Abs. 2 lautet: 

"(2) Wird das Vermögen im Sinne des Abs. 1 fUr den in § 9 
Abs. 4 und § 11 Abs. 5 umschriebenen Personenkreis nicht nachgewie
sen bzw. nicht glaubhaft gemacht, so ist das Vermögen unter sinnge
m~ßer Anwendung des § 184 der Bundesabgabenordnung zu sch~tzen." 

5. § 9 Abs. 4 lautet: 

"(4) Ein Anspruch auf Schulbeihilfe besteht nicht, wenn die 
leiblichen Eltern (Wahleltern) des SchUlers, der SchUler oder sein 
Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuergesetz 1954 
verpflichtet sind oder auf Grund des erkl~rten ausl~ndischen Vermö
gens oder einer Sch~tzung gemäß § 7 Abs. 2 zur Zahlung von Vermö
gensteuer verpflichtet wären. Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 
nur vom Vermögen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen, 
dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu berücksichtigen ist." 

6. § 10 Abs. 7 lautet: 

"(7) Ein Anspruch auf ~esondere Schulbeihilfe besteht nicht, 
wenn die leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schülers, der Schüler 
oder sein Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuerge
setz 1954 verpflichtet sind oder auf Grund des erkl~rten ausl~ndi

sehen Vermögens oder einer Schätzung gemäß § 7 Abs. 2 zur Zahlung 
von Vermögensteuer verpflichtet w~ren." 

7. § 11 Abs. 5 lautet: 

"(5) Ein Anspruch auf Heimbeihilfe besteht nicht, wenn die 
leiblichen Eltern (Wahleltern) des SchUlers, der Schüler oder sein 
Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuergesetz 1954 
verpflichtet sind oder auf Grund des erklärten ausländischen Vermö
gens oder einer Schätzung gemäß § 7 Aos. 2 zur Zahlung von Vermögen
steuer verpfliChtet wären. Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur 
vom Vermögen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen, dessen 
Einkommen gemäß § 12 Aos. 6 zu berücksichtigen ist." 
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8. § 12 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die zumutbare Unterhalts leistung der leiblichen Eltern 

(Wahleltern) beträgt 

für die ersten S 40.000,-- · .... 0 vH 

für die weiteren S 48.000,-- ..... 20 vH 

für die weiteren S 30.000,-- · .... 25 vB 

für die weiteren S 30.000,-- · .... 35 vB 

für die weiteren Beträge ............... 45 vH 

der Bemessungsgrundlage. Verluste gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommen

steuergesetzes 1972 des einen Elternteiles (Wahlelternteiles) ver

mindern das Einkommen des anderen Elternteiles (Wahlelternteiles) 

nicht. Leben die leiblichen Eltern (Wahleltern) jedoch nicht in 
Wohngemeinschaft, so beträgt die zumutbare Unterhaltsleistung die 

Summe der zunächst von jedem Eltern(Wahleltern)teil get~ennt zu be

rechnenden Unterhaltsleistungenj diese Bestimmung findet keine An
wendung, wenn die Voraussetzungen des Abs. 7 zut~effen." 

9. § 12 ibs. 9 lautet: 

"(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der 

leiblichen Eltern (Wahleltern), des Schülers sowie des Ehegatten des 
Schülers gemäß §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbeträge an
zusehen: 

1. für jede Person, für die entweder einer der leiblichen El
ternteile (Wahlelternteile) des Schülers, er selbst oder 

sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, S 23.000,--; 
2. der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich um S 11.000,-- für 

jene Personen, die die Voraussetzungen des § 1 dieses Ge
setzes oder des § 1 des Studienförderung3gesetzes 1983, 
3GBl.Nr. 436, erfüllen, sowie um weitere S 11.000,--, wenn 

auf diese die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 d~eses Ge
setzes bzw. des § 13 Abs. 2 lit. c des Studienförder~ngsge

setzes 1983 zutreffen; 
3. der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich weiters um 

S 19.000,--, sofern es sich um ein erheblich behindertes 
Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 han

delt. 
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.Die Absetzbeträge vermindern sich um das allfällige Einkommen dieser 

Personen. Für den Schüler selbst steht nur dann ein Absetzbetrag in 

der Höhe von S 16.000,-- zu, wenn er zum Zeitpunkt der AntragsteI

lung das 27. Lebensjahr überschritten hat. Der zweite Elternteil 

(Wahlelternteil) ist jedenfalls zu berücksichtigen. Leben die Sltern 
(Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide kraf~ Gesetzes 

unterhaltspflichtig, so wird das Einkommen jedes Eltern(Wahleltern)
teils um die Hälfte der obigen Absetzbeträge vermindert; diese Be

stimmung findet im Falle des Abs. 7 bezüglich des zur Unterhaltslei
stung Verpflichteten keine Anwendung." 

10. Nach § 20 ist folgender § 20a einzufügen: 

·Außerordemt~iche Unterstützungem 

§ 20a. Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Privat

wirtschaftsverwaltung außerordentliche Unterstützungen zum Ausgleich 

von durch den Schulbesuch verursachten sozialen Härten gewähren. Die 
Gewährung derartiger Unterstützungen berührt den Anspruch auf Jnter
halt weder dem Grunde noch der Höhe nach.' 

11. § 24 lautet: 

"§ 24. Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 3, des_i 20a zweiter 

Satz und des § 21 Abs. 6 erster Satz ist der Bundesminister für 
Justiz, des § 21 Abs. 6 zweiter Satz und des § 22 der Bundesminister 

für Finanzen, im übrigen der Bundesminister für Unterricht, Kunst 

und Sport und hinsichtlich der Schulen für den medizinisch-techni
schen Fachdienst und der Bundeshebammenlehranstalten der Bundes

minister für ~esundheit und Umweltschutz betraut." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September ~985 in ~raft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I Z 2 und des Art. I Z iO hin
sichtlich des § 20a zweiter Satz ist der Bundesminister für Justiz, 

im übrigen der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport und 

hinsichtlich der Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst 
und der Bundeshebammenlehranstalten der Bundesminister für Gesund
heit und Umweltschutz betraut. 
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Problem: 

Ziel: 

Inhalt: 

VOR B L A T T 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Vollziehung des 
SChülerbeihilfengesetzes und des Studienförderungsge
setzes haben gezeigt, daß Kinder, deren Eltern aus
schließlich lohnsteuerpflichtig sind, bei der Gewäh
rung von Beihilfen nach dem Schülerbeihilfengesetz und 
dem Studienförderungsgesetz benachteiligt sind; die 
durchschnittliche Beihilfenhöhe für Kinder lohnsteuer
pflichtiger Eltern ist geringer als für jene, deren 
Eltern zur Einkommensteuer veranlagt werden. Aus die
sem Grunde wurde im Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung der Entwurf einer Novelle zum Studien
förderungsgesetz 1983 ausgearbeitet. Ohne gleichzeiti
ger Änderung des SChülerbeihilfengesetzes 1983 hin
sichtlich des erwähnten Problemes würde für die Fest
stellung der Bedürftigkeit eine Ungleichbehandlung der 
Studierenden an Akademien und nochschulen einerseits 
und der Schüler an sonstigen Schulen erfolgen. 

Durch eine gleichartige Vorgangsweise nach dem Stu
dienförderungsgesetz 1983 und dem Schülerbeihilfenge
setz 1983 sollen Ungleichbehandlungen ausgeschlossen 
werden. 

Im SChülerbeihilfengesetz 1983 sollen die für die 
Feststellung der Bedürftigkeit maßgeblichen Bestimmun
gen des Studienförderungsgesetzes 1983 übernommen wer
den. 

Alternativen: Keine 

Kosten: Der jährliche Mehraufwand wird voraussichtlich 
37 Mio. S betragen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

I. ALLGEMEINER TEIL 

Hauptanliegen der vorgesehenen Novelle zum Schülerbeihilfenge-

setz 1983 ist die Obernahme der im Rahmen einer Novellierung des 

Studienförderungsgesetzes 1983 vorgesehenen Änderung der Bestimmun
gen über di9 Feststellung der Bedürftigkeit, die eine der Voraus

setzungen für den Bezug von Beihilfen nach beiden Gesetzen dar

stellt. 

In diesem Zusammenhang führen die Erläuterungen zu dem vom Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom 
12. Februar 1985, GZ. 68.159/16-17/85, dem Begutachtungsverfahren 

zugeführten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförde

rungsgesetz 1983 geändert wird, aus: 

"Die bisherigen Erfahrungen mit der Voll ziehung des Studienförde
rungsgesetzes haben gezeigt, daß Kinder, deren Eltern zur Einkommen
steuer veranlagt werden, bei der Gewährung von Studienbeihilfen be
vorzugt werden. Dies schon deswegen, weil als Grundlage der Beurtei
lung der sozialen Bedürftigkeit der zuletzt zugestellte Sinkommen
steuerbescheid heranzuziehen ist, der zumeist Einkommensverhältnisse 
wiedergibt, did ~m Durchschnitt zwei Jahre zurückliegen. 

Bei Arbeitnehmern werden hingegen die Einkünfte des letzten Kalen
derjahres zur Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit herangezogen. 
Darüber hinaus bestehen für Veranlagte erhebliche Gestaltungsmög
lichkeiten für ihr Einkommen, die nach betriebs- und volkswirt
schaftlichen Gesichtspunkten zweCkmäßig sind, jedoch unter dem Ge
sichtspunkt der sozialen Bedürftigkeit zu Verzerrungen führen. 

Schon in den bisherigen Novellen zum Studienförderungsgesetz hat 
sich der Gesetzgeber immer wieder bemüht, die bestehenden Ungleich
gewichte bei der Beurteilung von Einkünften von selbständig und un
selbständig Erwerbstätigen auszugleichen. Durch die vorliegende No
velle soll ein weiterer Schritt zur Erreichung einer annähernden 
sozialen Symmetrie für Arbeitnehmer gesetzt werden. Dazu ist ein 
neuer Absetzbetrag in der Höhe von S 9.000,-- für die maßgeblichen 
Sinkommen von Arbeitnehmern vorgesehen. Dadurch ist zu erwarten, daß 
die Durchschnittsstudienbeihilfe von Studierenden, deren Zltern Ar
beiter, Angestellte oder Pensionisten sind, gegenüber jenen Studen
ten, deren Eltern zur Einkommensteuer veranlagt werden, nachgezogen 
wird." 

Da sich für die Beurteilung der Bedürftigkeit nach dem Schülerbei
hilfengesetz 1983 die gleichen Voraussetzungen ergeben, wie dies bei 

der Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit nach dem Studienförde
rungsgesetz 1983 der Fall ist, erscheint es notwendig, eine Änderung 

des SChülerbeihilfengesetzes 1983 in gleicher Weise vorzunehmen, wie 
beim Studienförderungsgesetz 1983. 
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II. BESONDERER TEIL 

Zu Z 1: 

Gemäß 1. Teil Art. I Z 15 des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 439/1984, mit 

dem das Bundesministeriengesetz 1973 geändert wird, erhielt mit Wir
kung vom 1. Jänner 1985 der Bundesminister fUr Unterricht und Kunst 

die Bezeichnung "Bundesminister fUr Unterricht, Kunst und Sport". 
Dementsprechend wären jene Bestimmungen, die auf den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst Bezug nehmen, zu ändern. 

Zu Z 2: 

Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll klargestellt werden, 

daß auch Arbeitslosigkeit, die zu einer dauernden Ve~minde~ung des 

Einkommens führt, ein Grund zur Schätzung des zu erwartenden Ei~kom
mens ist. (De~ Entwurf für eine Novelle zum Studie~f5rderungsge
setz 1983 sieht eine gleichlautende Änderung vor.) 

Zu Z 3: 

Nunmehr soll auch die "InvestitionsrUcklage" (§ 9 des Einkommen
steuergesetzes 1972) dem Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommen

steuergesetzes 1972 hinzugerechnet werden. Eine "Investitionsrückla
ge" gemäß § 9 des genannten Gesetzes erm5g1icht die Vorziehung von 
Investitionsbegünstigungen, ohne daß bereits eine Investition getä

tigt sei~ muß. Derartige "Investitionsrücklagen" sind von den Ein

kommen in Abzug zu bringen und vermindern daher die Steuerleistung. 
Ähnlich de~ vorzeitigen Abschreibung, die bisher schon ein Hinzu

rechnungsbetrag war, ist auch die Bildung einer "I~vesticionsrückla
gen keine Maßnahme, die auf die soziale Lage des Bewerbers einen 

Einfluß hat. (Si~e gleiChartige Änderung ist für das Studienf5rde
rungsgesetz 1983 vorgesehen.) 
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Zu Z 4: 

Diese Änderung enthält lediglich die Anpassung von Zitierungen be
züglich § 9 und § 11 entsprechend den folgenden Z 5 und 7. 

Zu Z 5 bis 7: 

Die hier vorgesehenen Bestimmungen entsprechen vollinhaltlich einer 

im Rahmen der genannten Novelle des Studienförderungsgesetzes 1983 
vorgesehenen Bestimmung. Diesbezüglich führen die Erläuterungen zum 
Entwurf der Studienförderungsgesetz-Novelle aus: 

"Im § 13 Abs. 13 des Studienförderungsgesetzes wird nunmehr festge
legt, daß kein Anspruch auf Studienbeihilfe besteht, wenn der Stu
dierende, sein Ehegatte oder seine leiblichen Eltern (Wahleltern) 
zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuergesetz 1954 verpflich
tet sind. Gemäß § 7 des Vermögensteuergesetzes 1954 gilt als steuer
pflichtiges Vermögen der Vermögensbetrag, der nach Abzug der ?reibe
träge vom Gesamtvermögen verbleibt. Freibeträge in der Höhe von 
S 150.000,-- sind unter anderem vorgesehen für den Steuerpflich
tigen, für die Ehefrau, jedes minderjährige Kind und für volljährige 
Kinder, sofern sie überwiegend auf Kosten des Vermögensteuerpflich
tigen erhalten werden. Personen, die Vermögensteuer zahlen, haben 
daher durchaus ein ins Gewicht fallendes Vermögen, und es ist i~nen 
daher auch zuzumuten, die Kosten der Ausbildung ihres Kindes allein 
zu tragen." 

Im Hinblick auf die Parallelität des Studienförderungsgesetzes 1983 
und des Schülerbeihilfengesetzes 1983 hinsichtlich der Feststellung 
der Bedürftigkeit (siehe auch die Ausführungen im Allgemeinen Teil 
der Erläuterungen) wären daher die entsprechenden Bestimmungen des 

Schülerbeihilfengesetzes 1983 an die vergleichbare Bestimmung des 
§ 13 Abs. 13 des Studienförderungsgesetzes 1983 anzupassen. 

Zu Z 8: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wird, 

soll die im Studienförderungsgesetz 1983 vorgesehene neue Regelung 
für Personen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit be
ziehen, wegen der gleichen SaChlage in das Schülerbeihilfenge-

setz 1983 übernommen werden. Auch für den Bereich des Schülerbeihil
fengesetzes 1983 gelten die folgenden zum Entwurf der Studienförde
rungsgesetz-Novelle gegebenen Erläuterungen: 
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"Wie schon ausgeführt, ist ein Absetzbetrag von S 9.000,-- für Per
sonen vorgesehen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
beziehen. Studierende nämlich, deren Eltern Arbeitnehmer sind, wer
den bei der Berechnung der maßgeblichen Bemessungsgrundlage in vie
len Fällen benachteiligt. Einmal dadurch, daß bei diesen Personen, 
die nur Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit haben, das Einkommen 
stets aus dem letztvergangenen Kalenderjahr herangezogen wird, bei 
"Veranlagten" die Grundlage für die Beurteilung der sozialen Bedürf
tigkeit jedoch der Einkommensteuer.bescheid über das letztveranlagte 
Kalenderjahr ist. 

Einkommensteuerbescheide werden vom zuständigen Finanzamt erst nach 
einigen Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres ausgestellt. Bei 
einem Ansuchen eines Studierenden, dessen Eltern Selbständige sind, 
im Sommersemester, das an den Universitäten im allgemeinen am 
1. März beginnt, bedeutet dies, daß nicht das Einkommen des letzt
vergangenen Kalenderjahres, sondern das eines anderen Jahres für die 
Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit herangezogen werden kann. Da 
im Laufe eines Jahres im allgemeinen eine Geldverdünnung und damit 
ein Anstieg der Einkommen eintritt, bedeutet dies nicht einen unwe
sentlichen Vorteil dieser Studentengruppe gegenüber anderen. 

Zum anderen kommt noch hinzu, daß "Veranlagte" wesentlich mehr Mög
lichkeiten haben, die Höhe ihres steuerlichen Einkommens vertraglich 
zu gestalten, etwa durch Beteiligung an Abschreibungsgesellschaften 
u.ä. 

Durch den vorgesehenen Absetzbetrag soll diese BenaChteiligung nun 
ausgeglichen werden." 

Auch wenn die Schul- und Heimbeihilfe jeweils für ein Schuljahr, das 
anfangs September beginnt, ausbezahlt wird, ergibt sich im Regelfal
le, daß der Steuerbescheid für das letztvergangene Kalenderjahr noch 
nicht vorliegt. 

Ferner ist zu berücksichtigen, daß auch für die Vollziehung des Stu
dienförderungsgesetzes 1983 der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport insoweit zuständig ist, als es sich um Studierende an den 
Pädagogischen und BerufspädagogisChen Akademien sowie an den Akade
mien für Sozialarbeit handelt. Nicht einzusehen wäre es, wenn z. B. 
in einer Familie eines der Kinder an einer Pädagogischen Akademie 
studiert und ein anderes - ebenfalls nach der Reifeprüfung - ein 
Kolleg besucht (im ersten Fall ist das Studienförderungsgesetz 1983, 
im zweiten Fall das SChülerbeihilfengesetz 1983 anzuwenden) und un
terschiedliche 3edürftigkeitsfeststellungen erfolgen. 
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Zu Z 9: 

Aus den vorstehend angeführten Gründen ist es notwendig, auch eine 

möglichste Gleichbehandlung der Absetzbeträge vom Einkommen für die 
weiteren Familienangehörigen vorzusehen. Daher sollen auch die Be
träge des § 12 Abs. 9 den für das Studienförderungsgesetz 1983 in 

Aussicht genommenen neuen Beträgen angepaßt werden. Der Erhöhungsbe
trag für jene Personen, die eine Hochschule oder eine andere Schule 

nach Erfüllung der Schulpflicht besuchen (§ 12 Abs. 9 Z 2), ist des
halb um S 1.000,-- höher als der für das Studienförderungsge-
setz 1983 vorgesehene vergleichbare Betrag, weil im Schülerbeihil

fengesetz 1983 schon derzeit ein Betrag von S 11.000,-- vorgesehen 

ist. 

Zu Z 10: 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport gewährt bereits 

aus Förderungsmitteln besondere SChülerunterstützungen, um Härtefäl

le zu vermeiden. Der vorgesehene § 20a soll in analoger Weise, wie 

dies im Entwurf für eine Studienförderungsgesetz-Novelle vorgesehen 

ist, eine gesetzliche Grundlage für diese Maßnahmen bieten. 

Zu Art. I1: 

Die Novelle zum Schülerbeihilfengesetz 1983 soll gleichzeitig ~it 
der Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983, d.i. mit 1. Septem

ber 1985, in Kraft treten. 
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GElll:NllE rAS~lIflb 

~ 3. 

(3) Allweichend von den Bestlmmllngen der Abs. 
und 2 ist fül' die HeuI'tellung .Ie,' Uedilrftigkeit da3 
:l:U el'wartende Jahreaeinkolpnlfw ,"'''',III:,:u:l:iehen, wenn 
nach Ablauf de", gemäß AlJ3. 2 lIIaf~g"h'''ldeli Kalender'
jahres durch d",n Tod, eine schwe,'., f;"krankung, die 
Pensionierung (Berentung) eintls I "j ld ich'ilIl El ltlrn
teiles (Wahlelternteiles) wegtln Krankheit, Unfall 
oder Erreichung d",r Altersgren:l:e uder ein glelch
sc,"weres, von außen kommendes Erftlgni3 eine wesent
liche Verudnderulig des Einkommens verIIrIlacht worden 
Ist. Da:! zu er'wBl'lende Jahr'esei"""''''lIIen Ist aus dem 
nach dem Tode:!fall (deI' P"n:llonle"11"& usw.) :1:11 er
wartentlün IUnkolDlDt:n :l:U SChätzen. 

§ 5. 1>""1 Einkollllllnn nach § " Ah:" 2 oIes EillkulD
mc~ n s tell 01 r g 01:1 01 t Z '" s 1 'J '{ 2 s i n (I d i cl r, I I g" 11 deli B., t ,';i g '" 

hln:l:IIZllreclo"en: 

2. III tl Il e t I'li tI e '1<1" to cl e 11 § tl. 1 0, 1 1, 1 ". 1 tl 
A l> 3 • Z q 11 II<j fI, 2i ". ;, 11 A h 3. q, :'. '( Ab"" 11. 

5 IInti 6,31 Al,,,. i. 110,111 Ah". 3 11, .. 1 10 11 ,j"" 
ElnkornuleIl3tell""g"",,t1.":J 1'I'{2, sow"lt. "je bei 
dcr~ E:rtni tt 1 ung do!) Ei nkllllllllt!n::l i1lJge2f'~en 

"'''I-lien. 

I -

l-~ ~ !~!:_~~ !!~~U~~!~ ~U!!!~~ 

ENTWURF 

§ 3, '"' 

(3) A~weichend von den Abs. 1 und 2 ist fUr die Beurteilung 
der Bedürftigkeit das zu erwartende Jahreseinkommen heranzuziehen, 
wenn nach Ablauf des gemäß Abs. ! maßgebenden Kalenderjahres durch 
den Tod, eine schwere Erkl'ankung, die Pensionierung (Berentung) 
eines leiblichen Elternteiles (Wahlelternteiles) wegen Krankheit, 
Unfall oder Erreichung der Altersgrenze oder durch Arb~itslosigkeit 
voraussichtlich eine länger währende Verminderung des Einkommens 
eintreten wird. Das Jahreseinkommen 1st aus dem nach dem Todesfall 
(der Pensionierung usw.) zu erwartenden Einkommen zu schätzen. 

§ ~;. 

2. dltl Ileträge nach den §§ 8,9,10,11,12,18 Abs, 1 Z Ij und 
6, 23b, 2~ Abs. ~, 27 Abs. 11,5 und 6, 31 Ab". 3.110,111 
Aba. 3 und 10~ de" ElnkolDlDensteuergcseLzea 1972, soweit sie 
bei der ~rmlttlung dca ~inkommens abgezogen wllrden. 
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GELl rtHJE r Ac;c;IIJIr; 

§ 7. 

(2) Wird d~s Vermn~nn im ~Inne des Abs •• fUr 
den in S 9 Abs. q Z , und § l' Abs. 5 Z 1 umnnbrle
benen Personenkreis nicht n~~h~ewlesnn hezl~hungs
welse nicht glaubhaft gemacht, Ist d~s Vermn~nn unter 
sinngemäßer Anwendung des § lA~ der 8undn~Rh~nben
nrdnung zu snh~tzen. 

§ 9. 

(q) Ein Anspruch ~uf Schul beihilfe besteht 
nicht, wenn 

1. das Verm6gen im Slnnn des § 7 der leihlichen 
Eltern (W~hleltern) IInl' des Schillers sowie 
dessen ~hegatten zusnmmnn 3 500.000,-- Ilher
steigt oder 

2. d~s Vermftgen gemHß Z , ~ 300.000,-- Ilhnr
IItelgt un'\ die p;emliß /Ihn. 1 und 2 el'mlttelte 

Schulbeihilfe nicht wenigstens die ""I fte des 
Grundbetrßges der 3chlllheihllfe gemliß Abl'!. 1 
zuzUglieh allfälligpr Rrhßhungsbeträge gemäß 
S 12 Abs. 2 hil'! q erreicht. 

"iebel ist Im F~lle des S 12 /Ihn. 7 nur vom Vermngen 
jenel'! Rlterntelts (Wahletterlltnlls) auszugehen, 
dessen Rinkommen gem~ß § 12 /lhq. 6 zu berUcknlchttgen 
Ist. 

EHIWlIllr 

§ 1 .. " 

(2) Wird d~s V~rm6gen im Sinne den /lb~. rUr dnn In § 9 

Ahn. q und § 11 Ahn. 5 umschrlehennn rArnnn~nkrol~ nicht n~ch~.wle

~en bzw. nicht gla"bhAft. JI:"",~nht, ~n ist. d"., V"rm(;~en "nt"r 111111117,0-
mll!\er Anwonelllnp:'de9 § lAll .-1 er' rl\;nd"'l;}hp:~h,,"orelnllnp: 7.11 11"h;\t7."n. 

§ 9 .... 

(11) Ein An~"ruch ""f 3nhulbelhllfe b'!1Jl .. ht. ntcht., welln dl<! 
leiblichen Elt"rn (W"h]"ltern) de~ 9chill"r~, eier Schiller oder spIn 
F.11I·p:at.t.e 7.lIr Zahlung von rot. .... ",· nllch d!'!m Vermi\gon"t.""<lI'p;p!'!et,7. 195 11 

verpfllnht!'!t "Ind (HI",· "uf Grund d<!s ""kl!lrt,rn Au"Hlndls"h"n V .. ,'m/}
p:"n!'! oder eln .. r C1chllt7. .. ng g"m~ß § 7 Ab!'!. ;> 7.llr ZAhl1Jn~ vnn V ... rmli-
g 9 n 9 t e" <! ,. vor p f lt eh t e t w 11 "NI. 111" hel ,., tim F'" I I e d e" § 1;> ~ l! n. 7 

""r vom Vor'mllgon j'''l''~ Rlt"rnt.ell'1 (W"hl"lt."rnt.AII,,) ~11"7."p;ehen, 

densen F:lnknmmon p:"m!1f.\ § 12 /lh~. 6 7.11 h'"'I\~k"lnhtlge,, I ,.,t .. 
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GE I T HHll FA ~., ~>lllll, 

9 IU. 

(1) Di~ besondere Schulbellilife gebührt nicht, 

sofern das Vermögen 1m Sinne des I 1 dieses Bundesge
setzes des SChülers, bel verheirateten SchUlern 
dessen und des EheparLners Vermögeli, S 500.000,-

übersteigt. 

§ I I . 

(5) Eln Anspruch auf lIelmbelnllfe ~e9Leht nicht, 

sofern 

1. das V'"'mögen im Sinne .1"" § 7 der leiblichen 
Ellern (Wahleltern) und .1"" Schiller9 sowie 
de:Jsen I!:hegatL~1l :z:usarnlRf!1I :; 500.000,-- Uber

steigt oder 
2. das Vermögen gemäß Z I ~ 100,000,-- ~ber

steigt und d\ e l:\urnäß Ab". ;' un.1 3 er'ml ltel te 
lIelluuelhllf" nlcllt welllg·lt "II~j .1110 lIal fte .Io!s 
GI'undueLI'age:l ,J,,/' lIelmlJ"llilll'e gUloäß At.". 2 

zuzUg} ich ,11 I I'ä I ligl;/' EI litillllng"ll"ll'äge gemaß 
§ 12 Abs. 2 bis 11 tH'I,.d"I", 

IIlebei ist im Falle (le9 § I;! IIb". 7 nUI' vom Ver
mögen jenes EIlel'ntell" (Walllell."I'lIlf!lls) Ilu":t.llgehen, 
des!lt"n I!:lllkommen gemäß § 12 Au". I, zu berücksilJhtlgen 

Ist. 

- :, -

ENTWUflF 

§ 10, .. , 

. (7) Ein Anspruch auf besondere Schulbeihilfe besteht nicht, 
wenn die leiblichen Eltern (Wahleltern) des SchUlers, der Sohüler 
oder sein Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuerge
setz 195~ verpfliChtet sind odep auf Grund des erklärten ausländi
schen VermBgens oder einer Schätzung gemäß § 1 Abs. 2 zur Zahlung 
von Vermögensteuer verpflichtet wären. 

§ 11, .. , 

(5) Ein Anspruch auf lIeimbeihllfe besteht nicht, wenn die 
leilllichen Eltern (Wahleltern) des SchUlurs, der Schüler oder sein 
Ehegatte zur Zahlung von Steuer ne eh dem Vermögensteuergesetz 195q 

verpfllchteL sind oder auf Grund des erklärten ausländischen Vermö
gens oder einer Schätzllng gemäß i 7 Abs. 2 zur Zahlung von Vermögen
steuer verpflichtet wären. Hiebei ist 1m Falle des S 12 Abs. 1 nur 
vom Vermögen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen, dessen 
Einkommen gemäß S 12 Abs. 6 zu berücksiohtlgen 1st. 
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GEllENDE FIISSUNG 

§ 'L. 

(6) Die zumutbar~ Unterha1t~1~Ißtung der leib

lichen Eltern (Wahleltern) betr~~t 

rUr die ersten S 45.000,-- o vII 

rUr die weiteren S ~5.000,-- 20 vII 

rUr die weiteren S 28.000,-- 25 vII 

fUr die weiteren S 28.000,-- 3~ vII 

fUr die weiteren Beträge ·~5 vII 

der Bemessungl"lgrundlage. V~rlul"lt~ gemßß § 2 Ab9. ;0 
des Einkommensteuergesetzes 1912 de9 einen Elterntei
les vermindern das Einkommen den nnderen Elternteiles 
nicht. Leben die leiblichen Elt~I'1I (Wahleltel'n) nlcht 
In Wohngemeinschaft, so beträgt die zumutbare Unter
haltslel9tung die Summe der zun~nh~t von jedem 
Eltern(Wahleltern)tell getrennt; 7.11 berechnenden 
UnterhAltsleletungen; diese Rertt.tmmllng findet keine 
Anwendung, wenn die Vorllusset7.IInp;"n dee Abe. 7 zu

treffen. 

(9) Als jeweilige Remel"l!'lung~~r,,"dlago 1st das 
~Inkommen der leiblIchen Elt"rn (WAhleltern), d .. 9 
SchOlers sowie des ~hegntten de~ ~~hijters gem§ß §~ ~ 

bis 6 abzUglich nach9tehender Ab~~tzbetrftge anz1l
sehen: 

1. fUr jede rerßon, fUr die entweder einer der 
lelbliohen Elternt"ile (Wnhlelternleile) dos 
SchOlers, er gelhßt oder Aein Ehegatte krnrt 
Gesetzes Unterhalt l"lstet, S 22.500,--; 

2. der AbsetzbetrAg gemäß Z 1 erh6ht sich um 
S 11.000,-- fUr jane P"rs"nen, die die Vor
ausgetzungen da9 § 1 dle~es Gegetzes oder des 
§ 1 des Studtenfßrderungsgesetzes 1983, 
BGIH.Nr. 1136, "rfOllen, 9"wle um weitere 
S 11.000,--, wen" allf di .. rt~ die Vornus
"etzungen des § 11 Abs. I ," eses Ges"tz"ß 
bzw. des' 13 Ahs, 2 llt. e ,Ifls Stutllen
fnrdorungsgnsetze9 1983 7."I.I'orfon; 

nmllJRF 

§ 12. 

(6) Oie zumutbare Unter'laltßlel9tun~ der leiblIchen Eltern 
(Wahleltern) beträ~t 

fUr (He erßten S /10,.000,-- 0 vII 

rUr die weiteren ~ "8.000,-- 20 vII 

fUr die wetteren S 30.000,-- ;05 vII 
fUr die weiteren S 30.000,-- 35 vl1 
fUr die weiteren netr~ge ........ a ............ '15 vl1 

dar l1emessungsgl'undlap;e. V"r1ußt.e gemllß § 2 Ah~, ;0 d"9 Einkommon-
9teuerg~~atzes 1972 d~~ ~ln"n ~lterntell~s (Wahle1terntettes) ver
mindern das Einkommen des anderen Elternteiles (Wahlelternteiles) 
nicht. Lehen die leiblichen Eltern (W~hloltern) jedoch nicht in 
Wohngemeinschaft, 90 betr~gt die zumuthare Unterhaltsleistung die 
gumme der zlln~chst von ""dem ~ltern(Wahleltern)t,,11 getrennt zu be
rechnenden Unterhaltslelstung'Hlj dIese Ae9tlmmung rlnd .. t keine An
wendung, wenn die Voraussetzungen do~ Ah9. 7 zutreffen. 

(9) Als jeweilige Aeme~sungsgr'lndla~e i9t da9 Einkommen der 
lethllchen Eltern (WAhlelter1l), de9 3chnlers ßowle des Ehegatten d .. s 
ScllUlers ~am~ß §§ ~ bis 6 nhftfiglinh n~ch9tehender AbsetzbetrRge an
~IJ9~hen: 

1. fUr jede Person, rUr die entweder einer der leiblichen El
ternteile (W~hlelternteile) des Schliiers, er' selbst odor 
seln Ehegatte kr'aft G,,~etzes Unterhalt leistet, oS 23.000,--; 

2. dor Abgetzbetrag gem~ß Z 1 erh8ht 9ieh um S 11.000,-- fUr 
Jene Personen, dte dte Voraus9atzungen des § I dleße9 Ge
setzes oder des § I dns Studlenf8rderlingAgortetzes 1983, 
BGnl.Nr. '136, erflill"n, sowl" um weHer" 3 11.000,--, wenn 
auf diese die Vorall9setzungen de9 § 11 Ahs, 1 dl0ge9 Ge
setzes b7.w. des § 11 Ah". 2 1tL e d09 Studienf<lrdPI'nngs/,:,,
setze9 1983 zutr"rren; 
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GHTENIlE fASSlIllG 

3. der AIHletzbetr'ag gemäß Z 1 lll'höht sich wei
lttrs um S l'l.0UO,--, :lorer'lI es sIch um ein 
erheblich behindertes Kind im Sinne des 
Faro1lienlastunausgleicl&sK""elzes 1967 han
dttl t. 

(lie Abselzbeträge vermindern sich um das allfällige 
Einkommen dieser Personen. FUr den SchUler selbst 
steht nur dann ein Absetzbetrag 111 <leI' lIölle von 
S 15,000,-- zu, wenn er zum ZllltPIIIlI(t der Antrag
stellung das 2". LebensJah,' Ubers<:hrl tten hat, !leI' 
zweite Eltllrntell (Wahlelternteill Ist jedenfalls zu 
berUoksiohtigen. "eben die Elt"r'n (\~ahlelte,'n) nicht 
1n Wohngemeinsohaft und sInd belde kr'aft Gesetzes 
unterhaltspflichtig, so wird daa Einkommen jedes 
Elternteils um dle lIälfte der obigen Absetzbeträge 
vermindertj diese Bestimmung flll,t,,1. im Falle des 
Abs. 7 bezUglich des zu,' Unttlrhdl L:lleistung Ver
pflichteten kelntl Anwtlndung. 

S 2~, Hit der Voliziehung dca I 1 Abs. 3 und des 
§ 2 1 Ab s. 6 e,' 5 t tl I' S a 1. z 1 s L d .,,' hUIl cl e :'110 I n Ist e I' rii,' 

Just.lz, ,Ies § 21 Ab!!, 6 zweiter SilL/. ulld des § 22 .Ier 
Bundesminister' fU,' f'lnaul.ell, \10 Dill' i gen der llunde'l

mlnist.er nil' Unterricht IIl1d Kun,,\. ulld hlnslchtll'!h 
der' Sohulen fUr dlln medlzlnlsuh-\.eohulschen ~'auh

dienst und der llur.deslotlbammenlehr'''","l'llten der Ilull
de3loinist'H' für Gesulldlo"lt .HIlI I)lUw,,1\.3chutz be trau\.. 

.• :1 

· '" ~-_ ....... ..., '* tI,i: 

FNfHURF 

3. der Absetzbetrag gemäß ZIerhöht sich weiters um 
S 19,000,--,' sofern es sich um ein erheblich behindertes 
Kind 1m Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1961 han
delt. 

nie Absetzbeträge vermindern sich um das allfällige Einkommen dieser 
Personen. Für den SohUler selbst 'steht nur dann ein Absetzbetrag in 
der Höhe von S 16.000,-- zu, Wtlnn er zum Zeitpunkt der AntragsteI
lung das 21. LebenSjahr übe,'schritten hat. Der zweite Elternteil 
(Wahlelterntell) ist jedenfalls zu berüoksichtigen. Leben die Eltern 
(Wahlelttlrn) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig, so wird das Einkommen jedes Eltern(Wahleltern)_ 
teils um die Hälfte der obigen Absetzbeträge vermindertj diese Be
stimmung findet im Falle des Abs. 7 bezUglich des zur Unterhaltslei
stung Verpflichteten keine Anwendung. 

Auaerorde.~llcbe Unterstützungea 

§ 2061, Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Privat
wirtsohaftsveruallung außerordentliohe UnterstUtzungen zum Ausgleich 
von durch den Schulbesuch verursachten sozialen Härten gewähren. Die 
Gtluällrung dtlrartlgtlr Unterstützungen berUhrt den Anupruch auf Unter
halt weder dem Grunde noch der Höhe nach. 

§ 2'1. Mit dtlr Vollziehung des § 1 Abs. 3, des § 20a zweiter 
Satz und des § 21 Abs. 6 erster Satz ist der Bundesminister fUr 
Just.iz, des § 21 Abs. 6 zweiter Satz und des § 22 der Bundtlsminister 
für Finanzen, im Ubrlgen der Bundesminister für Unt.errioht, Kunst 
und Sport und hinsichtlioh dtlr Schulen für den medlzinisch-teohni
schen Fachdlqnst und der Bundeshebammenlellran3talten der Uundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz bet.raut. 
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BUND~MiNISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

GZ. 12.691/3-III/2/85 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wi-en 

Entwurf einer Novelle des Schüler
beih~lfengesetzes; Beririhtigung 

Sachbearbeiter: MinRat Dr. JONAK 
Tel.: 6620/2356 DW 

D~.:n: 27. FE B. 1985 

Verteildi!{"~.P..l: ~ 'l S..-to b.. 

W1 ~Vvl~t 

Mit.Schreiben vom 18. Feber 1985, GZ. 12.691/1-III/2/85, wurde der 
Entwurf einer Novelle des Schülerbeihilfengesetzes 1983 dem Begut

achtungsverfahren zugeführt. Im Art. I Z 8 fehlt - wie sich aus den 
Erläuterungen hiezu ergibt - der folgende letzte Satz des neuen § 12 
Abs. 6: 

"Für Personen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit be
ziehen, ist deren Bemessungsgrundlage um S 9.000,-- zu vermindern." 

Die richtiggestellten Seiten 3/4 des Entwurfes und 3/4 der Textge
ganüberstellung liegen bei. 

Beilagen 

F.d.R.d.A.: 

Wien, am 27. Februar 1985 
Für den Bundesminister: 

Dr. OBERLEITNER 

A-1014 WIEN· MINORlTENPLATZ 5 . POSlFACH 65 

127/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 21 von 25

www.parlament.gv.at



- 3 - NEU 

8. § 12 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern 
(Wahleltern) beträgt 

für die ersten S 40.000,-- · .... 0 vH 
für die weiteren S 48.000,-- · .... 20 vH 
für die weiteren S 30.000,-- · .... 25 vH 
für die weiteren S 30.000,-- · .... 35 vH 
für die weiteren Beträge ............... 45 vH 

der Bemessungsgrundlage. Verluste gemäß § 2 Abs. 2 des Einkommen

steuergesetzes 1972 des einen Elternteiles (Wahlelternteiles) ver

mindern das Einkommen des anderen Elternteiles (Wahlelternteiles) 
nicht: Leben die leiblichen Eltern (Wahleltern) jedoch nicht in 
Wohngemeinschaft, so beträgt die zumutbare Unterhaltsleistung die 

Summe der zunächst von jedem Eltern(Wahleltern)teil getrennt zu be

rechnenden Unterhaltsleistungen; diese Bestimmung findet keine An
wendung, wenn die Voraussetzungen des Abs. 7 zutreffen. Für 

Personen, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit beziehen, 
ist deren Bemessungsgrundlage um S 9.000,-- zu vermindern." 

9. § 12 Abs. 9 lautet: 

"(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der 
leiblichen Eltern (Wahleltern), des Schülers sowie des Ehegatten des 

Schülers gemäß §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbeträge an
zusehen: 

1. für jede Person, für die entweder einer der leiblichen El
ternteile (Wahlelternteile) des Schülers, er selbst oder 

sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, S 23.000,--; 
2. der Absetzbetrag g~mäß Z 1 erhöht sich um S 11.000,-- für 

jene Personen, die die Voraussetzungen des § 1 dieses Ge
setzes oder des § 1 des Studienförderungsgesetzes 1983, 
BGBl.Nr. 436, erfüllen, sowie um weitere S 11.000,--, ~enn 
auf diese die Vora~ssetzungen des § 11 Abs. 1 dieses Ge
setzes bzw. des § 13 Abs. 2 lit. c des Studienförderungsge
setzes 1983 zutreffen; 

3. der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich weiters um 

S 19.000,--, sofern es sich um ein erheblich behindertes 
Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 han
delt. 
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- 4 -

Die Absetzbeträge vermindern sich um das allfällige Einkommen dieser 

Personen. Für den Schüler selbst steht nur dann ein Absetzbetrag in 
der Höhe von S 16.000,-- zu, wenn er zum Zeitpunkt der AntragsteI
lung das 27. Lebensjahr überschritten hat. Der zweite Elternteil 
(Wahlelternteil) ist jedenfalls zu berücksichtigen. Leben die Eltern 
(Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig, so wird das Einkommen jedes Eltern(Wahleltern)
teils um die Hälfte der obigen Absetzbeträge vermindert; diese Be
stimmung findet i~ Falle des Abs. 7 bezüglich des zur Unterhaltslei
stung Verpflichteteri keine Anwendung." 

10. Nach § 20 ist folgender § 20a einzufügen: 

WAußerordemtliche Unterstützungen 

§ 20a. Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Privat
wirtschaftsverwaltung außerordentliche Unterstützungen zum Ausgleich 
von durch den Schulbesuch verursachten sozialen Härten gewähren. Die 
Gewährung derartiger Unterstützungen berührt den Anspruch auf Unter
halt weder dem Grunde noch der Höhe nach.' 

11. § 24 lautet: 

"§ 24. Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 3, des § 20a zweiter 
Satz und des § 21 Abs. 6 erster Satz ist der Bundesminister für 
Justiz, des § 21 Abs. 6 zweiter Satz und des § 22 der Bundesminister 
für Finanzen, im übrigen der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport und hinsichtlich der Schulen für den medizinisch-techni
schen Fachdienst und der Bundeshebammenlehranstalten der Bundes
minister für G-esundh.eit und Umweltschutz betraut." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1985 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. I Z 2 und des Art. I Z 10 hin
sichtlich des § 20a zweiter Satz ist der Bundesminister für Justiz, 
im übrigen der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport und 
hinsichtlich der Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst 
und der Bundeshebammenlehranstalten der Bundesminister für Gesund
heit und Umweltschutz betraut. 
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GELTENOE FASSUNG 

§ 10. 

(7) Die besondere Schulbeihilfe gebührt nicht, 

sofern das Vermögen im Sinne des S 7 dieses Bundesge
setzes des Schülers, bei verheirateten Schülern 

dessen und des Ehepartners Vermögen, S 500.000,-

übersteigt. 

§ I I " 

(5) Ein Anspruch auf Helmbeihilfe besteht nicht, 
sofern 

1. das Vermögen im Sinne des S 7 der leiblichen 
Eltern (Wahleltern) und des Schülers" sowie 

dessen Ehegatten zusammen S 500.000,-- über
steigt oder 

2. das VermBgen gemäß Z 1 S 300.000,-- über
steigt und die gemäß Abs. 2 und 3 ermittelte 
Heimbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte des 
Grundbetrages der lIeimbe'ihtlfe gemäß Abs. 2 

zuzüglich allfälliger ErhBh~ngsbeträge gemäß 
§ 12 Abs. 2 bis" erreicht. 

Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur vom Ver
mögen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen, 
dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu berücksichtigen 
ist. 

- :1 - NEU 

ENTWURF 

S 10 ... , 

'(7) Ein Anspruch auf besondere Schulbeihilfe besteht nicht, 
wenn die leiblichen Eltern (Wahleltern) des SChülers, der Schüler 
oder sein Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem Vermögensteuerge

setz 195_ verpflichtet sind oder auf Grund des erklärten ausländi
schen VermBgens oder einer S~hätzung gemäß § 7 Abs. 2 zur Zahlung 
von Vermögensteuer verpflichtet wären. 

§ 1,. . .. 

(5) Ein Anspruch auf Heimbeihilfe besteht nicht, wenn die 
leiblichen Eltern (Wahleltern)'des Schülers, der SchOler oder sein 
Ehegatte zur Zahlung von Steuer nach dem VermBgensteuergesetz 1954 

verpflichtet sind oder auf Grund des erklärten ausläridischen Vermö
gens oder einer Schätzung gemäß S 7 Abs. 2 zur Zahlung von Vermögen
steuer verpflichtet wären. lIiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur 
vom Vermögen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen, dessen 
Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu berücksichtigen ist. 
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GELTENDE FASSUNG 

§ I L. 

(6) Die zumutbnre Unterhalt.sletstung der leib

lichen Eltern (Wahleltern) betr~gt 

für die erst.en S ~5.000,-- 0 v" 

f.Ur die weiteren S ~5.000i-- 20 v" 

fUr die weltel"en S 28.000;-- 25 v" 

fllr die weiteren S 28.000,-- 35 v" 

fUr die weiteren Betr~ge '15 vII 

der Semessungsgrundlage. Verluste gemliß , 2 Abs. 2 

des Etnkommenste.,ergesetzes 1912 des einen Elterntei
les vermindern das Einkommen de~ anderen Elternteiles 
nicht. Leben die leiblichen Eltern (Wahleltern) nicht 
in Wohngemeinschaft, so betr~gt die zumutbare Unter
haltsleistung die Summe der zun~chst von jedem 
Eltern(Wahleltern)teil getrennt zu berechnenden 
Unterhaltsleistungen; diese Bestimmung findet keine 
Anwendung, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 zu

treffen. 

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage i~t das 
Einkommen der leiblichen Eltern (Wahleltern), de~ 
SchUlers sowie des Ehegatten das'Schülers gemliß §§ q 
bis 6 abzUglieh nachstehender Absetzbetrlige anzu

sehen: 

1; fUr jede Person, fUr die entweder einer der 
leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) des 
SchUlers, er selbst oder sein Ehegatte kraft 
Ge~etzes Unterhalt leistet, S 22.500,--; 

2. der Absetzbetrag gemliß Z 1 erh5ht sich um 
S 11.000,-- für jene Personen, die die Vor
aussetzungen des § 1 dieses Gesetzes oder des 
§ 1 des Studienf5rderungsgesetzes 1983, 
BGBI.llr. q36, errtll~.en, sowie um weItere 
S 11.000,--, wenn adf diese die Voraus
setzungen des § 11 Ahs. 1 dieses Gesetzes 
bzw. des § 13 Abs. 2 ltt. c des Studlen
f8rderungsgesetzes 1983 zutreffen; 

- '! 

ENTWURF. 

§ 12. 

(6) Die zumutbare Unterhalts leistung der leihlichen Eltern 

(Wahleltern) betrligt 

fUr dip. ersten S '10.000,-- 0 vII 

fUr die weiteren S '18.000,-- 20 vII 

fUr die weiteren S 30.000,-- 25 vII 

fllr die weiter!!'n S 30.000,-- 35 vII 

fUr die weiteren BetrSge ............... '15 vII 

der Beme9sun~sgrundlag~. Verlu~te gemäß § 2 Abs. 2 des EInkommen
steuergesetzes 1912 des einen Elternteiles (Wahlelterntellp.s) ver
mindern das Einkommen des anderen Elternteiles (Wahlelternteiles) 
nicht. Leben die leiblichen Eltern (Wahleltern) jedoch nicht in 
Wohngem~lnsohaft, so betr~~t die zumutbare Unterhaltsleistung die 
Summ~ dp.r zun~chst von jedem Eltern(Wahleltern)teil ~et.rennt zu be
rechnenden Unterhaltsleistungen; diese Aestlmmung findet k!!'lne An
wendung, wenn die Vor"llsset7.ungen des Ahs. 1 zutr'effen. Für 
Personen, die nur Einkünfte aus nlchtse'b~t~ndlger Arbeit beziehen, 
ist der!!'n Bemes!'1ungsgrundlagp. 11m S 9.000,-- Zll v ... rmlnder'n, 

(9) Als jeweili~e n!!'messungs~rundlage ist das Einkommen der 
leiblichen Eltern (Wahleltern), des Schillers sowie des F.hegatten des 
SchUlers gemäß §§ q bis 6 abzllglich nachsteh~nd~r Ahsetzbetr3g~ an

zusehen: 

1. fUr jede Person, fllr di!!' entweder einer der I!!'Iblichen El
ternteile (Wahlelternteile) des Schillers, er seihst oder 
sein Eh~gatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, S 23.000,--; 

2. der Abset7.betrag gem~ß Z 1 erhBht sich um S 11.000,-- rür 
jene Person!!'n, die die Voraussetzungen des § 1 dieses Ge
set7.~S oder des § 1 des StudlenfBrderungsgeset7.es 1983, 
SOBl.Kr, ~36, erfllllen, sowie um weitere S 11.000,--, wenn 
auf diese die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 dieses Ge
set7.es bzw. dp.s § 13 fths. 2 lit. 0 des Studienf6rderungsge

setzes 1983 zutreffen; 
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